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Merkblatt 
Nacherhebung April 
 
Muss ich an der Nacherhebung teilnehmen? 
 
Die Betriebsdatenerhebung findet im Februar statt. Falls notwendig, können Sie Ihre Meldung in 
der zweiten Hälfte April anpassen. Die genauen Termine finden Sie im Merkblatt Termine Direkt-
zahlungen vom laufenden Jahr. Bitte orientieren Sie sich für das Vorgehen an den folgenden Bei-
spielen. 
 
Seit Februar haben sich auf meinem Betrieb Veränderungen ergeben 
 
 Veränderung Vorgehen 
   
 

 

 
keine Veränderungen auf 

meinem Betrieb  
 

– Nacherhebung NICHT eröffnen  
– Sie müssen nichts weiter unternehmen; 

die Angaben der Betriebsdatenerhebung 
vom Februar bleiben gültig 

 

 

 
Nachmeldung von Acker-
kulturen 

– Nacherhebung NICHT eröffnen  
– Meldung in www.agate.ch  
– Ohne Abschluss 
– Erfassung bis am 1. Mai 

 

 
Nachmeldung Massnahme 
Getreide in weiter Reihe 

– Nacherhebung NICHT eröffnen  
– Erfassung im GIS direkt im Sachdaten-

fenster der entsprechenden Kultur 
– Erfassung bis am 1. Mai 

 

 

 
Nachmeldung Kulturen mit 
Reduktion Pflanzenschutz-
mittel, zum Beispiel Verzicht 
auf Herbizid 

– Nacherhebung NICHT eröffnen 
– Erfassung direkt in der Maske PSM 

Ackerbau 
– Erfassung bis am 1. Mai 

 

 

 
Nachmeldung Silo- und 
Körnermais 
 

– Nacherhebung NICHT eröffnen  
– Meldung in www.agate.ch  
– Ohne Abschluss 
– Keine Abgabe Betriebsdatenblatt an LwB  
– Erfassung bis am 30. Juni 

 

 
 

 
veränderte Tierbestände  
(+-50% je Kategorie) 
 

– Nacherhebung NICHT eröffnen  
– Meldung per Formular 
– Formular an Dienststelle lawa senden 
– Erfassung/Einreichung bis 1. Mai 

http://www.agate.ch/
http://www.agate.ch/
https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Landwirtschaft/Direktzahlungen/FO_Nachmeldung_Tierbestand.pdf?la=de-CH&hash=8797A99E34C79CCA83F441DC7035418FCDD2405B
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Übernahme eines Betriebes 
oder Bewirtschafterwechsel 

 

 
– Nacherhebung NICHT eröffnen  
– Meldung per E-Mail an  

lawa.direktzahlungen@lu.ch  
 

 

 

 
Übernahme / Abgabe einer 
Parzelle (Pacht etc.) oder 
Korrektur LN 

– Nacherhebung eröffnen  
– Meldung in www.agate.ch 
– Bitte Erhebung abschliessen 
– Erfassung während der Nacherhebung 

 

 

 
Korrektur von BFF-Kulturen 
(ext. Wiese / Bäume etc.) 
oder Vernetzung) 

– Nacherhebung eröffnen  
– Meldung in www.agate.ch 
– Bitte Erhebung abschliessen 
– Erfassung während der Nacherhebung 

 

 

 
Gesuche Ausnahme 
Schleppschlauchpflicht 

– Nacherhebung eröffnen  
– Erfassung Ausnahmegesuch  

in www.agate.ch 
– Bitte Erhebung abschliessen 

 
Wie eröffne ich die Nacherhebung? 
1. Menüpunkt "Nacherhebung eröffnen" auswählen 
2. Haken setzen "Ja ich will Daten ändern …" 
3. Feld "Nacherhebung eröffnen" anklicken 

 
 
Vorsicht: Sind alle drei Schritte ausgeführt, gibt es kein Zurück mehr. Die Datenerhebung muss 
zwingend noch einmal mit dem Menüpunkt «Abschluss / Druck «abgeschlossen werden. 
 

mailto:lawa.direktzahlungen@lu.ch
http://www.agate.ch/
http://www.agate.ch/
http://www.agate.ch/
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